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RS Vwgh 1989/4/27 88/09/0167
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs1;

AuslBG §4 Abs3 Z4;

AVG §58 Abs2;

Rechtssatz

Ausführungen zur Frage, ob die nach dem Spruch auf § 4 Abs 1 AuslBG gestützte Nichterteilung einer

Beschäftigungsbewilligung im Hinblick auf die Anführung eines weiteren Versagungstatbestandes (hier: § 4 Abs 3 Z 4

AuslBG) in der Begründung auch als normativer Ausspruch iSd der letztgenannten Vorschrift anzusehen ist.

Schlagworte

Spruch und Begründung
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